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Sind Beschaffung und Verarbeitung perso
nenbezogener Daten stets nachvollziehbar? 
Dient die Verwendung dieser Daten dem 
freigegebenen Zweck? Decken Struktur 
und Tiefe die notwendigen Anforderungen 
ab? Diese Fragen müssen sich Unterneh
men stellen, die Risiken steuern, erfolg
reiche Kreditentscheidungen fällen und 
gleichzeitig Compliancekonform handeln 
wollen. Letzteres umfasst sämtliche Maß
nahmen für ein rechtmäßiges Verhalten im 
Sinne aller gesetzlichen Gebote und Verbo
te. Noch immer fallen bei den meisten Un
ternehmen jedoch die Kosten für deren 
NichtEinhaltung höher aus als der Auf
wand für die konsequente Umsetzung der 
Compliance*). Doch mit zunehmender Sen
sibilisierung von Geschäftskunden und 
 Öffentlichkeit werden Compliance und 
AntikorruptionsProgramme inzwischen als 
Wettbewerbsvorteil erkannt. Denn risiko
orientiertes Compliance Management 
schützt nicht nur vor Strafen, sondern auch 
vor Reputationsverlust. 

Bonitätsrelevant: Beteiligungen und 
Entscheidungsträger

Eine entscheidende Rolle bei der Redu
zierung aller genannten Risiken spielen 
 zuverlässige und transparente Wirtschafts
informationen. Oftmals sind es Hinter
grundinformationen über Beteiligungen 
und Entscheidungsträger, die bei Krediten
tscheidungen ausschlaggebend sind. Hier
bei zählt nicht die Menge, sondern die 
Prägnanz der Daten. Komprimierte Infor
mationen und Hintergrunddaten, die sich 
auf entscheidungsrelevante Fakten und 
Kennzahlen konzentrieren, bietet etwa die 
Schufa mit der Kompaktauskunft. 

Die Basis bilden Informationen wie Bran
chenspezifika, Gesellschafter, Bilanzdaten, 
Zahlungserfahrungen sowie Daten zu 
 Personen der ersten Führungsebene, Ak

tivität/Beständigkeit und Rechtsform, die 
zu Kennzahlen wie einem Bonitätsindex 
verdichtet werden. Dieser unterstützt und 
ergänzt die unternehmensinternen Er
fahrungen und individuellen Einschät
zungen von Risiken, etwa bei der Kredit
vergabe. 

Da die Entscheidungsträger eines Ge
schäftspartners stark die Geschicke eines 
Unternehmens prägen, kann seine persönli
che Bonität die Solvenz des Unternehmens 
ebenso positiv wie negativ beeinflussen. 
Daher sollten bei der Beurteilung von Un
ternehmen auch Negativmerkmale zu Per
sonen der Führungsebene berücksichtigt 
werden. Einige Wirtschaftsauskünfte bein
halten diese bereits. Diese Informationen 
sind umso relevanter je weniger Mitarbeiter 
ein Unternehmen hat. Denn bei einem klei
nen Unternehmen ist die Prägung durch 
den Geschäftsführer auch im Hinblick auf 
die Kreditwürdigkeit stärker als etwa bei 
größeren Unternehmen mit entsprechend 
komplexeren Entscheiderstrukturen, in de

nen das finanzielle Unternehmensrisiko auf 
viele Schultern verteilt ist.

Mit den jüngsten Novellierungen des 
 „Gesetzes über das Aufspüren von Gewin
nen aus schweren Straftaten“ rückt die 
 Bekämpfung von Geldwäsche und Terro
rismusfinanzierung weiter in den Fokus 
des Risikomanagements. Unterschiedliche 
Wirtschaftsbereiche und Unternehmen 
sind nun verpflichtet, noch genauer hinter 
die Kulissen ihrer Vertragspartner zu 
schauen, um das Risiko zu minimieren. Mit 
der wachsenden Globalisierung steigt die 
Gefahr, dass Gewinne aus schweren Straf
taten in den Finanzkreislauf eingeschleust, 
„gewaschen“ und legalisiert werden. 

Prävention von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung

Das Gesetz über das Aufspüren von Ge
winnen aus schweren Straftaten (Geld
wäschegesetz/GwG) wurde mit dem Ziel 
eingeführt, diese Gewinne im Ergebnis 
aufzuspüren und die Ausbreitung von or
ganisierter Kriminalität und Terrorismus 
einzudämmen. Auch Unternehmen werden 
dazu angehalten, ihren Teil der Verantwor
tung zu übernehmen. 2008 wurden die 
EUVorgaben aus Brüssel in deutsches 
Recht transferiert. Zum 29. Dezember 2011 
und zum 1. März 2012 traten nun wesent
liche Neuerungen in Kraft: Unternehmen 
werden in die Pflicht genommen, die Iden
tität ihrer Geschäftspartner festzustellen, 
zu überprüfen und zu dokumentieren, 
wenn sie eine neue Geschäftsbeziehung 
eingehen, Transaktionen ab 15 000 Euro 
vornehmen, einen Verdacht hegen oder die 
Identität beziehungsweise Angaben ihres 
Geschäftspartners anzweifeln.

Vornehmlich betrifft diese Regelung Kre
dit und Finanzdienstleistungsinstitute, 
aber beispielsweise auch Versicherungsun
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Im Rahmen von Compliance-Anforderun-
gen müssen Institute Kredit- und andere 
Risiken in ihren Wechselwirkungen so ana-
lysieren, bewerten und steuern, dass sie 
Gesetze, Normen und Verhaltensanforde-
rungen einhalten. Den Erfolg von (Risiko-)
Entscheidungen auf der Basis von Boni-
tätsbeurteilungen sieht der Autor dabei 
maßgeblich von der Qualität der Daten-
grundlage abhängig. Gemäß gesetzlicher 
Vorschriften misst er zudem Herkunft und 
Umgang mit diesen sensiblen Informa-
tionen eine immer größere Rolle bei und 
 rechnet das Datenmanagement zuneh-
mend zum festen Bestandteil des Compli-
ance-Managements. (Red.) 
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ternehmen und mittler, Rechtsanwälte 
und Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerbe
rater oder Personen, die gewerblich mit 
Gütern handeln. Die in allgemeine, verein
fachte und verstärkte Sorgfaltspflichten 
unterteilten Auflagen unterscheiden sich 
nach Art des Vertragspartners. Bestehen 
Geschäftsbeziehungen mit juristischen 
Personen wie einer GmbH, die durch ihren 
Geschäftsführer vertreten wird, muss die 
Identifizierung dieses Vertragspartners ge
mäß den Allgemeinen Sorgfaltspflichten 
bereits vor der Begründung der Geschäfts
beziehung oder Durchführung einer Trans
aktion erfolgen (§ 3 Abs. 1 GwG). 

In der Regel wird diese Identifizierung an
hand von Informationen und Unterlagen 
zum Vertragspartner durchgeführt. Festzu
stellen sind die Firma, der Name oder die 
Bezeichnung, die Rechtsform, die Register
nummer sowie Anschrift und Namen der 
Mitglieder des Vertretungsorgans oder der 
gesetzlichen Vertreter. Doch damit nicht 
genug: Zu den Sorgfaltspflichten zählt da
rüber hinaus die Feststellung des soge
nannten „wirtschaftlich Berechtigten“, der 
natürlichen Person, in deren Eigentum 
oder unter deren Kontrolle der Vertrags
partner letztlich steht, auf deren Veranlas
sung eine Transaktion durchgeführt oder 
eine Geschäftsbeziehung begründet wird. 

Zudem kann ein Unternehmen verpflichtet 
sein, Informationen über den Zweck und 
die angestrebte Art der Geschäftsbezie

hung einzuholen sowie abzuklären, ob der 
Vertragspartner nicht für einen anderen 
wirtschaftlich Berechtigten handelt (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 GwG). Die erhobenen 
Angaben sind aufzuzeichnen und in der 
Regel fünf Jahre aufzubewahren (§ 8 GwG). 

Hinter den Kulissen:  
der „wirtschaftlich Berechtigte“

Im Kern geht es für die Verpflichteten also 
um zwei Fragen: Wer ist der potenzielle 
Vertragspartner und wer ist die treibende 
Kraft hinter den Kulissen? Das sind keine 
leichten Fragen, reicht es doch zur Ermitt
lung des wirtschaftlich Berechtigten nicht 
aus, lediglich die beteiligten Gesellschafter 
zu betrachten. Vielmehr ist es notwendig, 
die gesamte Beteiligungsstruktur des An
frageobjektes beziehungsweise des Ver

tragspartners mit sämtlichen zwischenge
schalteten Gesellschaften bis zu den End
punkten zu analysieren. Das heißt, 
Verflechtungen bis zur Identifikation der 
wirtschaftlich berechtigten natürlichen 
Personen zu durchdringen oder zu einer 
Endgesellschaft im Sinne des GwG gelan
gen: zu einer Organisation, deren Gesell
schafterdaten nicht ermittelbar sind. 

Teilweise lassen sich Verschachtelungen 
und zwischengeschaltete Gesellschaften in 
mehrere hundert Ebenen herunterbrechen. 
Dementsprechend kompliziert stellt sich 
eine unternehmensintern durchgeführte 
Aufzeichnung und Analyse sämtlicher Be
teiligungsverhältnisse dar. Die Identifi
zierung des wirtschaftlich Berechtigten 
liefert jedoch auch im Sinne des Risiko
managements wertvolle Informationen: So 
kommen Unternehmen nicht nur ihren 
Allgemeinen Sorgfaltspflichten aus dem 
GwGKontext nach, sondern sie generieren 
darüber hinaus Informationen über Betei
ligungsverhältnisse, die gleichwohl boni
täts und damit risikorelevant sein können. 

Bei der Recherche des wirtschaftlich Be
rechtigten wird im Wesentlichen die ein
schlägige Vermutungsregel angewandt, 
 wonach mangels Erkenntnismöglichkeit 
gegen über Stimmrechtsverteilungen grund
sätz lich jede natürliche Per son, die direkt 
oder indirekt mehr als 25 Prozent der Kapi
talanteile hält, als wirtschaftlich berech  
tigt im Sinne des GwG zu erachten ist.  
Im  Regelfall kann entsprechend auf die 
Kontrollstrukturen geschlossen werden, die 
überwie gend äquivalent mit den Eigen
tumsverhältnissen sind. Bei Kommanditge
sellschaften wird die Ausübung der Kontrol
le auch dem Komplementär aufgrund seiner 
dominanten Stellung als „Vollhafter“ unter
stellt. 

Übersicht 1: Bonitätsbeurteilung auf der Grundlage externer Wirtschaftsauskünfte

Übersicht 2: Sorgfaltspflichten gemäß GwG nach § 3 Abs. 1 GwG im Überblick

Datenanlage 
– Datenqualität 
– ganzheitliche Verfügbarkeit (zentrale Datenhaltung oder verschieden Systeme) 
– Stammdaten, Bewegungsdaten 
– Datenstruktur

Dateninhalte 
– Datenvollständigkeit, Datenaktualität 
– Systeme zur laufenden Analyse und Bereinigung von Daten

Qualitätsmanagement 
– Umgang mit widersprüchlichen Inhalten (Adressen, Namensvarianten), Aktualisierungsläufe 
– Recht

Ziele 
– Sichtbar machen von Zusammenhängen (Produkte, Kunden, Risiken) 
– Herleitung von Entscheidungsgrundlagen 
– Klassifizierung, Clusterung

Techniken 
– Entscheidungsbäume, Diskriminanzanalysen 
– RFRM, Data Mining, Scoring, neuronale Netze (soziale) Netzwerkanalyse

Anwendungen
– Bonitätsbewertung, Betrugsprävention 
– Marktsegmentierung, Warenkorbanalysen, Zielgruppenauswahl

– Identifizierung der Vertragspartners (vergleiche § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwG),

– Einholung von Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung 
 (vergleiche § 3 Abs. 1 Nr. 2 GwG)

– Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten sowie die Ermittlung der Eigentums  
 und Kontrollstruktur der Geschäftspartners, sofern dieser keine natürliche Person ist (vergleiche § 3 
  Abs. 1 Nr. 3 GwG)

–  Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung und darin vorkommender Transaktionen und 
die in angemessenen zeitlichen Abständen vorzunehmende Aktualisierung der nach dem GwG rele 
vanten Informationen hierzu (vergleiche § 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG), zum Beispiel durch Zuordnung des 
Kunden zu einer spezifischen und regelmäßig zu überprüfenden Risikoklasse, durch die Überwachung 
auf Abweichungen vom vorhergesehenen oder üblichen Verhalten beziehungsweise über die Einbin
dung in allge meine EDVÜberwachungsmaßnahmen wie dem Abgleich mit Datenbanken zur Bekämp
fung von Terrorismusfinanzierung oder anderen Parametern/Typologien.
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Die Kombination aus Betrachtung der 
 Eigentums und Haftungsverhältnisse und 
sowohl der direkten als auch indirekten Ge
sellschafterbeziehungen unterstreicht die 
potenzielle Komplexität einer fundierten 
und belastbaren Analyse. Wirtschaftsaus
kunfteien verfügen heute nicht nur über 
„flache“ Datenbanken, sondern können 
ebenso Beziehung zwischen Unternehmen 
und Personen abbilden. Damit sind sie in 
der Lage neben einfachen Abfragemöglich
keiten auch komplexe Fragestellungen, wie 
die Detektion von wirtschaftlich Berechtig
ten durch vollautomatische Suchläufe zu 
beantworten. Auf Basis entsprechender 
 Regelwerken und Technologien können sie 
zahlreiche Datendienstleistungen als Un
terstützungsleistung für die Erfüllung von 
Compliance getriebenen Obliegenheiten 
anbieten oder auch Auskünfte mit den ge
forderten Kerninformationen erteilen. 

Die Informationsprodukte ermöglichen au
ßerdem die Erhebung von Identifizierungs
merkmalen zum wirtschaftlich Berechtig
ten, wie Nachname und Vorname gemäß 
der gesetzlichen Mindestanforderung und 
weitere Identifikatoren wie Geburtsdatum 
und Anschrift – wertvolle Informationen, 
vor allem bei erhöhtem Risiko im Sinne des 
aktuellen GwG, das eben nicht mehr von 
einem starren Pflichtenkatalog geprägt ist. 

Vielschichtiges Rechercheverfahren

Die exakte Bewertung von Bonitätsrisiken 
und Sicherheiten ist die Grundlage für  
ein erfolgreiches Kreditrisikomanagement. 
Externe Wirtschaftsauskünfte bieten eine 
valide Entscheidungsgrundlage – vorausge
setzt, sie berücksichtigen Hintergrund und 
Beteiligungsinformationen. Denn die Boni
tät des Entscheidungsträgers in einem Un
ternehmen hat einen erheblichen Einfluss 
auf die Solvenz des Geschäftspartners. Im 
Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Auflagen zur Geldwäscheprävention müs
sen Unternehmen ihre Geschäftspartner 
seit der Novellierung des GwG bereits vor 
Eingehen der Geschäftsbeziehung „iden
tifizieren“. Bei juristischen Personen spielt 
die Ermittlung des „wirtschaftlich Berech
tigten“ eine zentrale Rolle. Dies setzt ein 
vielschichtiges Rechercheverfahren voraus. 
Je aussagekräftiger herangezogene Wirt
schaftsauskünfte sind, desto stärker profi
tieren Unternehmen und Institute. 

*) Studie mit 46 befragten multinationalen Unter
nehmen, Ponemon Institute Inc., 2011.


